
Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 

Herr Gemeinderat Holger Schade 
Herr Gemeinderat Thomas Walter (ab TOP 
1.5 anwesend) 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 4 anwesend) 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 5 
anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 

 

Öffentlicher Teil 

 
1.1. Bekanntgaben  

- Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung am 17.11.2015 gefassten 
Beschlüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Gemeinderat in seiner nichtöffentlichen Sitzung am 
17.11.2015 einstimmig beschlossen hat, von der Ausübung des Vorkaufsrechts für ein Gebäude 
in der Beethovenstraße in Oppelsbohm abzusehen.    
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
1.2. Bekanntgaben  

- Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse 

   

    
Der Vorsitzende gibt die Termine der nächsten Sitzungen des Gemeinderats und seiner Aus-
schüsse bekannt: 
 
Sitzung des Gemeinderats      02.02.2016 
Sitzung des Bau- und Umweltausschusses    23.02.2016 
Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses   13.09.2016   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 15 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 16 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 

Herr Gemeinderat Holger Schade 
Herr Gemeinderat Thomas Walter (ab TOP 
1.5 anwesend) 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 4 anwesend) 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 5 
anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
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1.3. Bekanntgaben  

- Weihnachtsansprache Ortsmitte Oppelsbohm am 24.12.2015 
   

    
Der Vorsitzende bittet um Vormerkung des Termins für die Weihnachtsansprache am 
24.12.2015 um 16.00 Uhr in der Ortsmitte von Oppelsbohm.    
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
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Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
1.4. Bekanntgaben  

- Ausbau einer Abbiegespur an der Einmündung L1140 / K1869 bei Berg-
len-Lehnenberg 

   

    
Der Vorsitzende informiert, dass vom Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-
Württemberg ein Antwortschreiben vorliegt, wonach es erste Planüberlegungen für den Ausbau 
der Abbiegespur auf der L1140 an der Abzweigung der K1869 in Richtung Lehnenberg gibt. Die 
Vermessung wurde durchgeführt. Die Genehmigungsplanung soll im Jahr 2016 erfolgen. Unter 
der Annahme, dass keine Schwierigkeiten beim Grunderwerb auftreten und kein aufwändiges 
Baurechtsverfahren durchgeführt werden muss, ist danach ein baldiger Baubeginn möglich. 
Der Vorsitzende sagt zu, in dieser Sache weiterhin aktiv zu bleiben.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Ordnungsamt 
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Presse, Zuhörer 
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1.5. Bekanntgaben  

- Einrichtung einer Vorbereitungsklasse für Flüchtlingskinder 
   

    
Bürgermeister Friedrich teilt mit, dass in der Nachbarschaftsschule in Absprache mit dem Staat-
lichen Schulamt Backnang eine Vorbereitungsklasse (VKL-Klasse) für Kinder mit Migrationshin-
tergrund eingerichtet wird. Es handelt sich um eine Förderklasse für Flüchtlingskinder, die in der 
Gemeinde Berglen wohnen.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Walter nimmt ab 16.06 Uhr an der Sitzung teil.   
 
Der Gemeinderat nimmt dies zur Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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1.6. Bekanntgaben  
- Kreisumlagehebesatz für 2016 

   

    
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2015 einen 
Kreisumlagehebesatz für 2016 von 38,5% beschlossen hat.   
 
Der Gemeinderat nimmt Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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1.7. Bekanntgaben  
- Informationen über die Partnergemeinde Käbschütztal 

   

    
Der Vorsitzende gibt dem Gremium Informationen über die Partnergemeinde Käbschütztal an 
die Hand. Die Gemeinderäte sollen sich einen Einblick verschaffen, wie es um die Partnerge-
meinde aktuell bestellt ist.    
 
Der Gemeinderat nimmt hiervon Kenntnis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 16 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 17 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 

Herr Gemeinderat Holger Schade 
Herr Gemeinderat Felix Scherhaufer (ab 
TOP 4 anwesend) 
Herr Gemeinderat Jochen Friz (ab TOP 5 
anwesend) 

 

 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
2.1. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  

- Geplante Gemeinschaftsunterkunft Brahmsstraße 
   

    
Auf Anfrage von Gemeinderätin Jooß zur geplanten Gemeinschaftsunterkunft in der Brahms-
straße teilt der Vorsitzende mit, dass der Landkreis derzeit in Verhandlungen mit der Evangeli-
schen Landeskirche sei.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Ordnungsamt 
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2.2. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- WLAN-Anschluss in der Gemeinschaftsunterkunft in Vorderweißbuch 

   

    
Auf Nachfrage von Gemeinderätin Jooß teilt der stellvertretende Kämmerer Herr Kisa mit, dass 
der WLAN-Anschluss in der Gemeinschaftsunterkunft in Vorderweißbuch vorhanden ist. Aller-
dings muss noch in Zusammenarbeit mit dem Verein Freifunker Stuttgart technisch gewährleis-
tet werden, dass die Gemeinde von der Störerhaftung entbunden ist.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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2.3. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Termin für Sitzung des Kindergarten-, Jugend- und Schulbeirats 

   

    
Eine weitere Anfrage von Gemeinderätin Jooß betrifft den Kindergarten-, Jugend- und Schulbei-
rat.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass angestrebt ist, eine Sitzung im Februar 2016 durchzuführen.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt 
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2.4. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Schulungstermin für die Benutzung der Tablets im Gemeinderat 

   

    
Auf Nachfrage von Gemeinderätin Jooß teilt Bürgermeister Friedrich mit, dass der Schulungs-
termin für die Tabletbenutzung im Gemeinderat vor der nächsten Sitzung des Gemeinderats 
stattfinden soll. Der Termin wird den Gemeinderäten im Umlaufverfahren bekanntgegeben.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
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2.5. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Gutachterausschusswerte 

   

    
Auf Anfrage von Gemeinderat Moser zur Veröffentlichung von Werten, die der Gutachteraus-
schuss festgelegt hat führt Bauamtsleiter Rabenstein aus, dass das Gebäude Bärenstraße 32 in 
Hößlinswart nicht von der Gemeindeverwaltung selbst, sondern über einen Makler veräußert 
werden soll. Diese müssen sich vorab ein Bild machen und den Zustand der einzelnen Wohnun-
gen begutachten und anschließend einen Preis festlegen. Aus diesem Grund konnte der Wert 
des Gebäudes (695.000 €) noch nicht veröffentlicht werden.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
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2.6. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Mountainbike-Parcour 

   

    
Zur Anfrage von Gemeinderat Moser führt der Vorsitzende aus, dass die Dirtbike-Strecke im 
Erlenhof im Jahr 2016 fertiggestellt werden soll. Die Mängel, die sich bei einer Begutachtung 
durch einen Fachmann ergeben haben, müssen noch behoben werden.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
  1 x Jugendreferentin Frau Beutel 
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2.7. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Skateranlage 

   

    
Auf Nachfrage von Gemeinderat Moser führt der Vorsitzende aus, dass die von den Jugendli-
chen im Jugendtreff angesprochene Skateranlage eher eine nachgeordnete Priorität hat. Frau 
Beutel, Jugendreferentin der Gemeinde, hat sich vorrangig für die Fertigstellung der Dirtbike-
Strecke ausgesprochen.     
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Technische Verwaltung 
  1 x Jugendreferentin Frau Beutel 
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2.8. Verschiedenes und Anfragen aus dem Gemeinderat  
- Ausbau eines unbefestigten Fußweges in der Bärenstraße 

   

    
Gemeinderat Moser spricht den unbefestigten Fußweg beim Gebäude Bärenstraße 24 in Höß-
linswart an, dessen Sanierung immer wieder zurückgestellt wurde.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein informiert, dass im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 Mittel für 
die Maßnahme bereitgestellt wurden, eine Umsetzung ist im Jahr 2016 geplant. Zunächst ist 
aber noch das Bebauungsplanverfahren für diesen Bereich abzuwarten.    
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bauamt 
  1 x Technische Verwaltung 
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3. Bürgerfragestunde    
    
Von Seiten der Bürgerschaft werden keine Anfragen gestellt.   
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4. Verabschiedung des Feuerwehrbedarfsplanes 2016 bis 2026 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 114/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende begrüßt Feuerwehrkommandant Michael Maier.  
Anhand der Sitzungsvorlage stellt der Vorsitzende den Sachverhalt dar und geht insbesondere 
auf die Fahrzeugkonzeption ein. Voraussichtlich im nächsten Jahr ist die Beschaffung eines HLF 
10 als Ersatzbeschaffung vorgesehen, Mittel sind im Haushaltsplanentwurf 2016 eingestellt. Die 
Anschaffung hängt jedoch von der Antragstellung für die Fachförderung ab. Die Erfahrung hat 
gezeigt, dass es fraglich ist, ob die Gemeinde bereits bei der ersten Antragstellung zum Zuge 
kommt. Sollte der Antrag negativ beschieden werden, muss entweder ein Haushaltsrest gebildet 
oder die Maßnahme neuveranschlagt werden.  
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Scherhaufer nimmt ab 16.25 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Gemeinderat Moser, selbst Mitglied des Feuerwehrausschusses, weist darauf hin, dass die 
Feuerwehrbedarfsplanung im Ausschuss ausführlich diskutiert und mit dem Kreisbrandmeister 
abgestimmt wurde.  
 
Der Vorsitzende weist auf die enge Verzahnung zwischen Gemeinderat, Verwaltung und Feuer-
wehr hin und dankt dem Feuerwehrkommandanten und der gesamten Wehr für die gute Arbeit. 
 
Abschließend bedankt sich Feuerwehrkommandant Maier für die große Unterstützung in Feuer-
wehrangelegenheiten durch Gemeinderat und Verwaltung. Auch die Gutscheine für das Kultur-
programm der Gemeinde zeigen der Feuerwehr die Wertschätzung der Gemeinde für ihre Ar-
beit.    
 
Der Gemeinderat verabschiedet einstimmig den Feuerwehrbedarfsplan 2016 – 2026 mit 
den darin dargestellten Maßnahmen zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Freiwil-
ligen Feuerwehr Berglen (siehe Anlagen).  
     
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister  
  1 x Kämmerei  
  1 x Ordnungsamt    
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Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
5. Bebauungsplanverfahren "Wieselstraße - 2. Änderung", Bebauungsplan 

der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB mit örtlichen Bauvorschriften 
gemäß § 74 LBO in Hößlinswart 
- Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 89/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende führt anhand der Sitzungsvorlage in die Thematik ein.  
 
Gemeinderat Moser bedauert, dass der Bebauungsplan nicht sechs Wohngebäude beinhaltet. 
Dennoch handelt es sich um eine tolle Lösung, der man zustimmen sollte, um das Verfahren 
schnell auf den Weg zu bringen. 
 
Protokollnotiz: Gemeinderat Friz nimmt ab 16.30 Uhr an der Sitzung teil. 
 
Gegen eine Abstimmung en bloc erhebt sich kein Widerstand. 
 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig: 
 
1. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Wieselstraße – 2. Änderung", Be-

bauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB in Hößlinswart, wird gemäß § 
2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB gefasst. Ferner wird der Bebauungs-
plan im Entwurf festgestellt.  

 
2. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) erlassen werden. 
 
3. In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden auf Gemarkung Hößlinswart die 

Grundstücke Flst.Nr. 1041, 1042, 1043 und 1044 einbezogen. Der räumliche Geltungs-
bereich ergibt sich aus dem Lageplan im Maßstab 1: 500 des Architektur- und Stadtpla-
nungsbüros Leissle, Rudersberg, vom 15.12.2015. 

 
4. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt, weshalb von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 
1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 
1 BauGB abgesehen wird. 



 
5. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht durchgeführt. 
 
6. Der beschlossene Bebauungsplanentwurf vom 15.12.2015 einschließlich der Be-

gründung vom 15.12.2015 ist nach entsprechender Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffent-
lich auszulegen. Ferner sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belan-
ge gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler  1 x Bauamt (Bebauungsplanordner) 
  1 x Stadtplanungsbüro Leissle 

     
 



 
 

 

 
 

Bebauungsplanverfahren "Wieselstraße - 2. Änderung", 
Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB mit 

örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO in Hößlinswart 
- Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss 

 
Die Eigentümerin der früheren Gärtnerei Klink in Hößlinswart hat die Firma Riker Wohnbau + 

Immobilien GmbH aus Schorndorf und den Stadtplaner Wolfgang Leissle aus Rudersberg damit 

beauftragt, eine Neuentwicklung des Geländes zwischen Reh-, Wiesel- und Bärenstraße zu 

untersuchen, da eine Wiederaufnahme des stillgelegten Gärtnereibetriebes oder eine anderwei-

tige gewerbliche Nutzung auf dem hängigen Gelände nicht vorgesehen ist. Der zunächst erar-

beitete Bebauungsplanentwurf sah zwei Häuserzeilen mit je drei traufständig ausgerichteten 

Wohngebäuden vor. Der südöstliche Teil des Quartiers sollte dabei über die Wieselstraße und 

der nordwestliche Teil über eine Verlängerung der Bärenstraße erschlossen werden. In diesem 

Zusammenhang war ferner beabsichtigt, den Fußweg Nr. 1038 so auszubauen, dass dieser 

durchgängig befahrbar ist und damit auf eine Wendeeinrichtung am Ende der Bärenstraße ver-

zichtet werden kann. Der Bau- und Umweltausschuss hat dieser Planung in seiner öffentlichen 

Sitzung am 03.12.2013 zugestimmt. Aufgrund der unerwartet hohen Herstellungskosten wurde 

dieser Entwurf allerdings von der Grundstückseigentümerin verworfen. Architekt Leissle entwi-

ckelte vor diesem Hintergrund einen alternativen Bebauungsvorschlag für das Gärtnereiareal. 

Dieser sieht nur noch eine Häuserzeile an der Reh- und Wieselstraße mit drei giebelständig 

ausgerichteten Gebäuden vor. Für die Erschließung der Baufläche werden, im Gegensatz zur 

ersten Planung, nun keine neuen Verkehrsflächen mehr erforderlich. Darüber hinaus reduziert 

sich der Aufwand für die notwendigen Ver- und Entsorgungseinrichtungen. 

 

Der Bau- und Umweltausschuss hat den neuen Bebauungsplanentwurf in der Sitzung am 

24.02.2015 vorberaten und dabei folgende Empfehlung an den Gemeinderat als Beschluss ge-

fasst: 

 

"1. Der Bau- und Umweltausschuss nimmt vom überarbeiteten Bebauungsplanentwurf "Wiesel-

straße – 2. Änderung" in Hößlinswart Kenntnis und empfiehlt dem Gemeinderat das förmliche 

Bebauungsplanverfahren nach Abschluss des städtebaulichen Vertrags einzuleiten.  

 

2. Der Bau- und Umweltausschuss ermächtigt den Vorsitzenden einen städtebaulichen Vertrag 

mit der Eigentümerin des Geländes, Frau Erna Klink, oder einem von ihr Bevollmächtigten ab-

zuschließen." 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/089/2015 621.41:Wieselst

raße  Ä 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



Nachdem der städtebauliche Vertrag am 22.10.2015 unterzeichnet wurde, soll nun das förmli-

che Bebauungsplanverfahren eingeleitet werden.  

 

Die Änderung des Bauleitplanes erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB, da es 
sich um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt. Dies hat zur Folge, dass auf eine 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange verzichtet wird. Eingriffe, die aufgrund der Bauleitplanung zu erwarten sind, bedürfen 
zudem keines entsprechenden Ausgleichs.   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Wieselstraße – 2. Änderung", Be-

bauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a BauGB in Hößlinswart, wird gemäß § 

2 Abs. 1 BauGB in Verbindung mit § 13a BauGB gefasst. Ferner wird der Bebauungs-

plan im Entwurf festgestellt.  

 

2. Zusammen mit dem Bebauungsplan sollen auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) erlassen werden. 

 

3. In den Geltungsbereich des Bebauungsplanes werden auf Gemarkung Hößlinswart die 

Grundstücke Flst.Nr. 1041, 1042, 1043 und 1044 einbezogen. Der räumliche Geltungs-

bereich ergibt sich aus dem Lageplan im Maßstab 1: 500 des Architektur- und Stadt-

planungsbüros Leissle, Rudersberg, vom 15.12.2015. 

 

4. Das Bebauungsplanverfahren wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB 

durchgeführt, weshalb von einer frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit nach 

§ 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 

§ 4 Abs. 1 BauGB abgesehen wird. 

 

5. Eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird nicht durchgeführt. 

 

6. Der beschlossene Bebauungsplanentwurf vom 15.12.2015 einschließlich der Be-

gründung vom 15.12.2015 ist nach entsprechender Bekanntmachung im Amtsblatt 

der Gemeinde Berglen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats öffent-

lich auszulegen. Ferner sind die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. 

 



   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bauamt (Bebauungsplanordner) 
1 x Stadtplanungsbüro Leissle 

     
 

 

































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
6. Bebauungsplan "Stöckenhäule 2" in Stöckenhof mit örtlichen Bauvor-

schriften gemäß § 74 LBO 
- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen  
- Satzungsbeschluss 
 

   

    
Anhand der Sitzungsvorlage 103/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, führt der Vorsitzende 
in die Thematik ein und übergibt das Wort an Bauamtsleiter Rabenstein, der nachfolgend die 
Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange ausführlich darlegt.  
 
Der Vorsitzende führt ergänzend aus, dass derzeit 74 unverbindliche Vormerkungen für die 22 
Bauplätze bei der Verwaltung vorliegen, das Gebiet also mehrfach überzeichnet ist. Die Erfah-
rung aus vergangenen Bauplatzveräußerungen hat gezeigt, dass sich die Nachfrage bei einer 
Konkretisierung nochmals erhöht. Daher soll die Erschließung in einem Bauabschnitt vorge-
nommen werden und sämtliche Bauplätze zum Verkauf angeboten werden. 
 
Gemeinderat Moser verweist in diesem Zusammenhang auf seine, der Verwaltung und dem 
Gremium, bekannte Meinung.  
Er hofft, dass die Kosten für die Maßnahmen in der Narzissenstraße, die dem Steuerzahler auf-
gebürdet werden, separat in der Abrechnung aufgeführt sind.  
 
Zu den Ausführungen von Gemeinderat Moser teilt der Vorsitzende mit, dass nicht geplant sei, 
die Straßenbelagsmaßnahmen in der Narzissenstraße in der Abrechnung separat auszuweisen, 
da ein Ausbau der Straße nicht geplant sei. Für die geplante Maßnahme gelte im Haushalt das 
Gesamtdeckungsprinzip.  
 
Gemeinderat Hammer erkundigt sich, ob das Baugebiet von Windkraftanlagen betroffen sei. 
 
Der Vorsitzende teilt mit, dass sich nordwestlich von Stöckenhof der Windkraftstandort WN 19 
auf Gemarkung Winnenden und Leutenbach befindet. Dieses Vorranggebiet muss möglicher-
weise aufgrund des 800 m Abstands zum Baugebiet Stöckenhäule 2 noch weiter reduziert wer-
den. Es ist vor diesem Hintergrund fraglich, ob dieser Standort überhaupt zur Entwicklung 
kommt. Er persönlich hält dies für unwahrscheinlich.  
 
Gegen eine Abstimmung en bloc erhebt sich kein Widerspruch.   
 
Mit 15 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen fasst der Gemeinderat folgenden 
Beschluss: 



 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein Mitglied des Gemeinderates noch der Vorsit-

zende befangen sind. 
 
2. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs eingegan-

genen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
werden entsprechend dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung berücksichtigt 
bzw. nicht berücksichtigt. 
 

3. Der Bebauungsplan "Stöckenhäule 2" mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 
LBO auf Gemarkung Öschelbronn wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 
beschlossen. Die Satzung hat folgenden Wortlaut (siehe nachfolgende Seite).  

 
4. Das Baugebiet wird vollständig erschlossen und alle Bauplätze zum Verkauf an-

geboten. 
 

5. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann, Murrhardt, wird mit der Ausführungsplanung 
und der öffentlichen Ausschreibung der Erschließungsarbeiten beauftragt.  

 
6. Die Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend dem Umweltbericht umgesetzt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bebauungsplanordner 
  1 x Ingenieurbüro Riker + Rebmann 
  1 x Stadtplanungsbüro Leissle 
  1 x Landschaftsarchitekturbüro Blank   
 



 
 

 

 
 

Bebauungsplan "Stöckenhäule 2" in Stöckenhof mit örtlichen 
Bauvorschriften gemäß § 74 LBO 

- Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen  
- Satzungsbeschluss 

 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 29.09.2015 den Entwurfsbeschluss 

für den Bebauungsplan "Stöckenhäule 2“ in Stöckenhof mit örtlichen Bauvorschriften gemäß 

§ 74 LBO gefasst. Zudem wurde die öffentliche Auslegung der Unterlagen gemäß § 3 Abs. 2 

BauGB beschlossen. Die Beschlüsse des Gemeinderates sowie die Auslegung des Bebau-

ungsplanes in der Zeit vom 19.10.2015 bis einschließlich 19.11.2015 sind im Amtsblatt der 

Gemeinde Berglen am 08.10.2015 öffentlich bekannt gemacht worden. Zeitgleich hat die 

Verwaltung die Behörden und die sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 

BauGB über die Bauleitplanung der Gemeinde unterrichtet und sie um erneute Stellungnah-

me gebeten.  

 

Von privater Seite sind keine Stellungnahmen zur Planung eingegangen. Die Behörden und 

sonstigen Träger öffentlicher Belange haben sich wie folgt geäußert: 

 

1. Polizeipräsidium Aalen, Sachbereich Verkehr 

 

Das Polizeipräsidium Aalen kann dem Bebauungsplan in der vorgelegten Form grund-

sätzlich zustimmen. Im Textteil wird erläutert, dass es sich bei den Erschließungsstraßen 

(Holunderweg und Dahlienstraße) um gemischt genutzte Verkehrsflächen handelt. Evtl. 

ist die Ausweisung als Tempo-30-Zone angedacht. Nach den Vorgaben der StVO muss 

eine Verkehrsführung stetig sein. Kurzfristige oder häufige Änderungen sollten unter-

bleiben. Die Anlegung als verkehrsberuhigter Bereich scheidet auf Grund verkehrsrecht-

licher Vorgaben (StVO, VG-Urteil) aus. In 30er-Zonen kann in der Regel auf Fußgänger-

sicherungen verzichtet werden. Da es sich hier aber um eine Wohnerschließung handelt 

(Fußgänger, Kinder usw.), wird die Anlegung eines Gehwegs angeregt. Um Beteiligung 

im weiteren Verfahren wird gebeten. 

 

Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

  
Die Straßen im Baugebiet "Stöckenhäule 2" sind als gemischt genutzte Verkehrsflächen 

und überwiegend ohne besondere Gehwegabtrennung konzipiert. Mit diesem 

Nebeneinander von Fahr- und Fußgängerverkehr sowie ruhendem Verkehr auf einer 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/103/2015 621.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



angemessen dimensionierten Fläche hat die Verwaltung im Baugebiet Baugebiet 

"Gassenäcker-Mörgele" (28 Bauplätze) in Oppelsbohm sehr gute Erfahrungen gemacht. 

Im Bereich der Zufahrt zum Baugebiet "Stöckenhäule 2" von der L1120 im südlichen Teil 

der Dahlienstraße soll allerdings ein Gehstreifen entlang der Fahrbahn bis zur 

Einmündung des Holunderwegs angelegt werden, da hier die Fahrzeugdichte am 

größten sein wird. Dieser Gehstreifen wird durch eine parallel verlaufende Pflasterzeile 

von der Fahrbahn abgegrenzt und sorgt für eine optische Strukturierung des 

Verkehrsraumes. Durch die spätere verkehrsrechtliche Anordnung einer Tempo 30–

Zone, wird die Geschwindigkeit der Kraftfahrzeuge nach Abschluss der 

Erschließungsarbeiten an die Straßenkonzeption angepasst. Die Anlegung weiterer 

Gehwege oder Gehstreifen im übrigen Teil des Baugebietes ist aus Sicht der Verwaltung 

jedoch entbehrlich.  

 

 Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Polizeipräsidiums 

Aalen, Sachbereich Verkehr. Eine Änderung der Erschließungsplanung erfolgt 

nicht. 

 

2. Verband Region Stuttgart 

 

 Wir bedanken uns für die Anhörung im förmlichen Beteiligungsverfahren zum 

Bebauungsplanentwurf „Stöckenhäule 2“ in Berglen – Stöckenhof. Dazu gilt weiterhin 

unsere Stellungnahme vom 17.07.2015, in der auf unsere Stellungnahmen zur 

entsprechenden 6. Änderung des Flächennutzungsplans des GVV Winnenden und der 

Gemeinde Berglen verwiesen wurde:  

 

 1. „Stöckenhäule”  

 Der Planung stehen aufgrund der Reduzierung der geplanten Wohnbauflächen 

„Bronnwiesen“ und „Kniebisweg“ in entsprechenden Umfang keine regionalplanerischen 

Ziele entgegen. Die Überschreitung des abgestimmten und genehmigten 

Flächenumfangs durch die geplante Neuausweisung um rund 0,09 ha ist im regionalen 

Maßstab vertretbar. Der Regionale Grünzug ist mit der Planung nach Norden endgültig 

ausgeformt.  

 

 Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ein Exemplar der 

Planunterlagen, möglichst in digitaler Form (an: planung@region-stuttgart.org), zu 

überlassen. 

 

 Beschlussvorschlag: 



 

 Dem Verband Region Stuttgart wird nach Verfahrensabschluss der 

Bebauungsplan in digitaler Form übersandt. 

 

3. Regierungspräsidium Stuttgart 

 

 Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 

 

 Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde zu der 

vorbezeichneten Planung wie folgt Stellung:  

 

 Aus raumordnerischer Sicht kann die Planung mitgetragen werden. Im Übrigen 

verweisen wir inhaltlich auf unsere Stellungnahme im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung vom 06.08.2015.  

  

 Anmerkung:  

 Referat 45 - Straßenbetrieb und Verkehrstechnik - und Referat 83.2 - Denkmalpflege  

 - melden Fehlanzeige.  

  

 Hinweis:  

 Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, 

dem Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Mehrfertigung in Pa-

pierform und in digitalisierter Form im Originalmaßstab zu übersenden. 

 

 Beschlussvorschlag: 

  

 Dem Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur, wird 

nach Verfahrensabschluss der Bebauungsplan in Papierform sowie in digitaler 

Form übersandt. 

 

 Landesamt für Denkmalpflege 

 

 Haben Sie zunächst vielen Dank für die Organisation der Anfang dieser Woche 

durchgeführten archäologischen Sondage im Areal des Kulturdenkmals Siedlung bzw. 

Fundplatz der Altsteinzeit und der Jungsteinzeit: ÖSCH003 – Liste Nr.2! Unser in der 

diesbezüglichen Stellungnahme zum B-Plan „Stockenhäule 2“ vom 06.08.2015 

geäußerter Verdacht, dass innerhalb des Plangebietes mit vorgeschichtlichen 

Kulturdenkmalen zu rechnen ist, ließ sich bestätigen. So konnte Herr Feigel aus dem 



Oberboden erneut Silexfunde tätigen, die die Anwesenheit vorgeschichtlicher Menschen 

bezeugen. Allerdings zeigte sich gleichzeitig, dass der Erhaltungszustand der 

angetroffenen Fundstellen weitere Maßnahmen, wie Ausgrabungen o.ä. unsererseits 

nicht rechtfertigt. Offenbar liegen alle archäologischen Funde innerhalb der Pflugschicht 

und weisen keinen Befundzusammenhang mehr auf. Seitens der archäologischen 

Denkmalpflege bestehen daher keine Bedenken gegen die Fortführung des Verfahrens. 

Da allerdings damit zu rechnen ist, dass bei Erdbewegungen weitere Steinartefakte 

freigelegt werden, darf ich Sie bitten, im weiteren Verfahren festzuhalten, dass  

 

 - alle mit Erdeingriffen betraute Parteien nachdrücklich auf die Meldepflicht von 

Bodenfunden gemäß § 20 DSchG hingewiesen werden  

 - dem Landesdenkmalamt (unter: andreas.thiel@rps.bwl.de) die Termine angezeigt 

werden, an denen seitens der Gemeinde (z.B. Anlage der Erschließungsstraßen) oder 

der privaten Bauherren (Kelleraushub, Erstellen von Bodenplatten u.ä.) Bodeneingriffe 

vorgenommen werden, damit diese ggf. von einem Mitarbeiter der archäologischen 

Denkmalpflege baubegleitend überwacht werden können. 

 

 Stellungnahme der Verwaltung und Beschlussvorschlag: 

 

 Der Textteil des Bebauungsplanes enthält in Abschnitt drei Ziffer 3.4 bereits Hinweise, 

insbesondere zur Meldepflicht von Bodenfunden gemäß § 20 DSchG. Aufgrund der 

Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege sollte allerdings noch eine 

Ergänzung hinsichtlich der Unterrichtung des Amtes über den Baubeginn der einzelnen 

Baumaßnahmen aufgenommen werden. 

 

 Der Textteil wird in Abschnitt drei Ziffer 3.4 um folgenden Hinweis ergänzt: "Vor 

Baugebinn eines Wohnhauses ist das Landesamt für Denkmalpflege per E-Mail 

(andreas.thiel@rps.bwl.de) über den geplanten Baubeginn zu informieren."  

 

Die Erschließung des Baugebietes möchte die Verwaltung im kommenden Jahr sehr zeitnah 

angehen. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann sollte daher noch vor den Weihnachtsfeiertagen 

mit der Erstellung der Ausführungsplanung und der öffentlichen Ausschreibung der 

Baumaßnahme beauftragt werden. Aufgrund der sehr großen Bauplatznachfrage (aktuell liegen 

der Verwaltung 70 unverbindliche Vormerkungen für die 22 Grundstücke vor) wird 

vorgeschlagen, die Erschließungsarbeiten nicht in Bauabschnitte aufzuteilen.  

 
  



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Es wird festgestellt, dass weder ein Mitglied des Gemeinderates noch der Vorsit-

zende befangen sind. 

 

7. Die im Rahmen der öffentlichen Auslegung des Bebauungsplanentwurfs eingegan-

genen Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

werden entsprechend dem Abwägungsvorschlag der Verwaltung berücksichtigt 

bzw. nicht berücksichtigt. 

 

8. Der Bebauungsplan "Stöckenhäule 2" mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 

LBO auf Gemarkung Öschelbronn wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung 

beschlossen. Die Satzung hat folgenden Wortlaut (siehe nachfolgende Seite).  

 
9. Das Baugebiet wird vollständig erschlossen und alle Bauplätze zum Verkauf an-

geboten. 

 

10. Das Ingenieurbüro Riker + Rebmann, Murrhardt, wird mit der Ausführungsplanung 

und der öffentlichen Ausschreibung der Erschließungsarbeiten beauftragt.  

 
11. Die Ausgleichsmaßnahmen werden entsprechend dem Umweltbericht umgesetzt. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemeinde Berglen 
Rems-Murr-Kreis 

 
S a t z u n g 

 
über die Aufstellung des Bebauungsplanes "Stöckenhäule 2" 
in Stöckenhof mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO 

 
Aufgrund von § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 



23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 
1722), hat der Gemeinderat am 15.12.2015 den Bebauungsplan  
 

"Stöckenhäule 2" 
mit örtlichen Bauvorschriften gemäß § 74 LBO 

 
auf der Gemarkung Öschelbronn als 
 
 

S a t z u n g 
 
beschlossen.  
 

Einziger Paragraph 
 
(1) Der Bebauungsplan "Stöckenhäule 2" in Stöckenhof besteht aus dem Lageplan im Maß-

stab 1 : 500 mit Planzeichenerklärung und Textteil des Architektur- und Stadtplanungs-
büros Leissle, Rudersberg, vom 16.06.2015 / 29.09.2015 / 15.12.2015 sowie der Be-
gründung mit Umweltbericht vom 16.06.2015 / 29.09.2015 / 15.12.2015. 

 
(2) Der räumliche Geltungsbereich ergibt sich aus der Festsetzung im Lageplan. 
 
(3) Die vom Gemeinderat am 15.12.2015 beschlossene Begründung zum Bebauungs-

plan gemäß § 9 Abs. 8 BauGB vom 16.06.2015 / 29.09.2015 / 15.12.2015 ist als An-
lage beigefügt.  

 
(4) Der Bebauungsplan enthält auch örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 Landesbauord-

nung für Baden-Württemberg (LBO), die Bestandteil dieser Satzung sind. 
 
(5) Die Satzung tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.  
 
Berglen, den 15.12.2015 
 
 
 
 
 
Friedrich 
Bürgermeister 
 



 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bebauungsplanordner 
1 x Ingenieurbüro Riker + Rebmann 
1 x Stadtplanungsbüro Leissle 
1 x Landschaftsarchitekturbüro Blank   
 

 







































































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
7. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 – 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 5. 
FNP-Änderung 
Vorlage: SV/098/2015 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 98/2015 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls.  
 
Gegen eine Abstimmung en bloc erhebt sich kein Widerspruch. 

 

Nachfolgend fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 

 

1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 
24.03.2014 / 10.10.2014 abgegebenen Stellungnahmen werden entsprechend den 
Ausführungen in Anlage 5 zu dieser Vorlage behandelt. 

 
2. Die 5. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungs-

plans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen wird festgestellt. Bestandteil dieser 5. FNP-Änderung ist die fol-
gende Darstellung: 

 
- Fläche für den Gemeinbedarf "Kinderhaus Seewasen" in Winnenden 

 
3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte La-

geplan vom 24.03.2014 / 10.10.2014 im Maßstab 1 : 5.000. 
 
4. Die Begründung vom 10.10.2014 / 08.05.2015 wird einschließlich des Umweltbe-

richts vom 07.05.2015 zum Bebauungsplan „Kinderhaus Seewasen“ festgestellt. 
 
  
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner     
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 – 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 
5. FNP-Änderung 

 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat am 10.12.2014 

und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 16.12.2014 den Entwurf für die 5. Änderung 

des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 – 2015 festgestellt. Der Änderungsentwurf wur-

de anschließend vom 29.06.2015 bis 29.07.2015 in Winnenden und in Berglen öffentlich ausge-

legt. Während der Auslegungsfrist sind vom Regierungspräsidium Stuttgart und Landratsamt 

Rems-Murr-Kreis Stellungnahmen abgegeben worden über die eine Abwägungsentscheidung 

zu treffen ist. 

 

Es wird vorgeschlagen, die 5. FNP-Änderung festzustellen, wobei die abgegebenen Stellung-

nahmen entsprechend den Ausführungen in Anlage 5 zu dieser Vorlage behandelt werden. 

  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

24.03.2014 / 10.10.2014 abgegebenen Stellungnahmen werden entsprechend den 

Ausführungen in Anlage 5 zu dieser Vorlage behandelt. 

 

2. Die 5. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungs-

plans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-

meinde Berglen wird festgestellt. Bestandteil dieser 5. FNP-Änderung ist die fol-

gende Darstellung: 

 

- Fläche für den Gemeinbedarf "Kinderhaus Seewasen" in Winnenden 

 

3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte 

Lageplan vom 24.03.2014 / 10.10.2014 im Maßstab 1 : 5.000. 

 

4. Die Begründung vom 10.10.2014 / 08.05.2015 wird einschließlich des Umweltbe-

richts vom 07.05.2015 zum Bebauungsplan „Kinderhaus Seewasen“ festgestellt. 

Verteiler:     1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner     
 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/098/2015 621.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 















































































































































































Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
8. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 – 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 6. 
FNP-Änderung 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 99/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Bauamtsleiter Rabenstein erläutert, dass die Aufstellung des Flächennutzungsplanes und die 
Bebauungsplan-Aufstellung im Parallelverfahren durchgeführt werden. Anschließend geht er 
ausführlich auf die während der Auslegungsfrist eingegangenen Stellungnahmen der Träger 
öffentlicher Belange und den Abwägungsvorschlag der Verwaltung ein.  
 
Gemeinderat Moser befürchtet, dass es bei der nächsten Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans nur noch wenige Entwicklungsmöglichkeiten für die Gemeinde Berglen gibt. In Birken-
weißbuch und Vorderweißbuch gibt es überhaupt keine Bebauungsmöglichkeit mehr. Für kom-
mende Generationen wird es nicht mehr genügend Bauplätze geben, deshalb hat er einen Ver-
kauf sämtlicher Bauplätze im Gebiet „Stöckenhäule“ auch nicht befürwortet.   
 
Der Vorsitzende ist der Auffassung, dass die Gemeinde Berglen die Herausnahme als „Gemein-
de im ländlichen Raum“ beantragen sollte, um stattdessen als Randzone des Verdichtungsrau-
mes bzw. als originärer Verdichtungsraum eingestuft zu werden. Dadurch würden sich weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten für die Gemeinde ergeben. 
 
Gemeinderat Geck nimmt Bezug auf den heute unter TOP 6 gefassten Beschluss. Die zur Be-
bauung ausgewiesenen Flächen sollten auch aufgrund der großen Nachfrage genutzt werden. 
Es wäre seiner Meinung nach falsch, die Flächen jetzt vorzuhalten.  
 
 
Gegen eine Abstimmung en bloc erhebt sich kein Widerspruch.  
 
Mit 16 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden 
Beschluss: 
 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

24.03.2014 / 10.10.2014 abgegebenen Stellungnahmen werden entsprechend den 
Ausführungen in Anlage 6 zu dieser Vorlage behandelt. 



 
2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird 
die folgende neue Darstellung aufgenommen: 
 
- Wohnbaufläche „Stöckenhäule“ in Berglen-Stöckenhof (1,21 ha) 
 
Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 
2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen 
werden die folgenden Darstellungen herausgenommen: 
 
- Wohnbaufläche „Bronnwiesen“ in Berglen-Birkenweißbuch (1,0 ha) 
- Teilfläche der Wohnbaufläche „Kniebisweg“ in Berglen-Vorderweißbuch (0,12 

ha). 
 
3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte La-

geplan vom 24.03.2014 / 10.10.2014 im Maßstab 1 : 5.000. 
 
4. Die Begründung vom 10.10.2014 / 08.05.2015 / 01.09.2015 wird einschließlich des 

Umweltberichts vom 16.06.2015 / 29.09.2015 zum Bebauungsplan „Stöckenhäule“ 
festgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner     
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 – 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 
6. FNP-Änderung 

 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat am 10.12.2014 

und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 16.12.2014 den Entwurf für die 6. Änderung 

des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 – 2015 festgestellt. Der Änderungsentwurf wur-

de anschließend vom 29.06.2015 bis 29.07.2015 in Winnenden und in Berglen öffentlich ausge-

legt. Während der Auslegungsfrist sind vom Regierungspräsidium Stuttgart und Landratsamt 

Rems-Murr-Kreis Stellungnahmen abgegeben worden, über die eine Abwägungsentscheidung 

zu treffen ist. 

 

Es wird vorgeschlagen, die 6. FNP-Änderung festzustellen, wobei die abgegebenen Stellung-

nahmen entsprechend den Ausführungen in Anlage 7 zu dieser Vorlage behandelt werden. 

   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

24.03.2014 / 10.10.2014 abgegebenen Stellungnahmen werden entsprechend den 

Ausführungen in Anlage 6 zu dieser Vorlage behandelt. 

 

2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 -

 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen 

wird die folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 

- Wohnbaufläche „Stöckenhäule“ in Berglen-Stöckenhof (1,21 ha) 

 

Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 

2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen 

werden die folgenden Darstellungen herausgenommen: 

 

- Wohnbaufläche „Bronnwiesen“ in Berglen-Birkenweißbuch (1,0 ha) 

- Teilfläche der Wohnbaufläche „Kniebisweg“ in Berglen-Vorderweißbuch (0,12 

ha). 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/099/2015 621.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



 

3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte 

Lageplan vom 24.03.2014 / 10.10.2014 im Maßstab 1 : 5.000. 

 

4. Die Begründung vom 10.10.2014 / 08.05.2015 / 01.09.2015 wird einschließlich des 

Umweltberichts vom 16.06.2015 / 29.09.2015 zum Bebauungsplan „Stöckenhäule“ 

festgestellt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden 
1 x FNP-Ordner     
 

 











































































































































































 
Niederschrift über die 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
9. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 – 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 7. 
FNP-Änderung 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 100/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.   
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

10.10.2014 / 08.05.2015 / 08.06.2015 abgegebenen Stellungnahmen werden ent-
sprechend den Ausführungen in Anlage 7 zu dieser Vorlage behandelt. 

 
2. Die 7. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungs-

plans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-
meinde Berglen wird festgestellt. Bestandteil dieser 7. FNP-Änderung ist die fol-
gende Darstellung: 

 
Wohnbaubaufläche "Schafäcker-Erweiterung" in Leutenbach-Weiler zum Stein be-
stehend aus 
- Wohnbaufläche (2,88 ha) 
- Sonderbaufläche für ein Alten- und Pflegeheim (0,42 ha) 
- Fläche für den örtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge 

(0,2 ha) 
- Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz (0,3 ha) 
 
Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 –
 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen 
werden folgende Darstellungen herausgenommen und als Fläche für die Landwirt-
schaft (Bestand) dargestellt: 
 
- Wohnbaufläche "Dürre Gärten/Kelterweinberge" in Leutenbach-Weiler zum Stein 

(1,8 ha) 
- Wohnbaufläche "Schillerstraße" Leutenbach-Weiler zum Stein (0,9 ha). 

 



3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte La-
geplan vom 10.10.2014 / 08.05.2015 / 08.06.2015 im Maßstab 1 : 5.000. 

 
4. Die Begründung vom 08.05.2015 / 08.06.2015 wird einschließlich des Umweltbe-

richts vom 14.04.2015 zum Bebauungsplan „Schafäcker-Erweiterung“ festgestellt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner      
 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 – 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Behandlung der abgegebenen Stellungnahmen und Feststellung der 
7. FNP-Änderung 

 
Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden hat am 01.07.2015 

und der Gemeinderat der Gemeinde Berglen am 16.06.2015 den Entwurf für die 7. Änderung 

des gemeinsamen Flächennutzungsplans 2000 – 2015 festgestellt. Der Änderungsentwurf wur-

de anschließend vom 03.08.2015 bis 03.09.2015 in Winnenden und in Berglen öffentlich ausge-

legt. Während der Auslegungsfrist sind von der Region Stuttgart, dem Regierungspräsidium 

Stuttgart, dem Landratsamt Rems-Murr-Kreis und einer privaten Interessensgemeinschaft Stel-

lungnahmen abgegeben worden, über die eine Abwägungsentscheidung zu treffen ist. 

 

Es wird vorgeschlagen, die 7. FNP-Änderung festzustellen, wobei die abgegebenen Stellung-

nahmen entsprechend den Ausführungen in Anlage 7 zu dieser Vorlage behandelt werden. 

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
1. Die während der öffentlichen Auslegung zum FNP-Änderungsentwurf vom 

10.10.2014 / 08.05.2015 / 08.06.2015 abgegebenen Stellungnahmen werden ent-

sprechend den Ausführungen in Anlage 7 zu dieser Vorlage behandelt. 

 

2. Die 7. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungs-

plans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Ge-

meinde Berglen wird festgestellt. Bestandteil dieser 7. FNP-Änderung ist die fol-

gende Darstellung: 

 

Wohnbaubaufläche "Schafäcker-Erweiterung" in Leutenbach-Weiler zum Stein be-

stehend aus 

- Wohnbaufläche (2,88 ha) 

- Sonderbaufläche für ein Alten- und Pflegeheim (0,42 ha) 

- Fläche für den örtlichen Verkehr und für die örtlichen Hauptverkehrszüge 

(0,2 ha) 

- Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung Spielplatz (0,3 ha) 

 

Aus dem am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 –

 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/100/2015 621.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



werden folgende Darstellungen herausgenommen und als Fläche für die Land-

wirtschaft (Bestand) dargestellt: 

 

- Wohnbaufläche "Dürre Gärten/Kelterweinberge" in Leutenbach-Weiler zum 

Stein (1,8 ha) 

- Wohnbaufläche "Schillerstraße" Leutenbach-Weiler zum Stein (0,9 ha). 

 

3. Maßgebend ist der vom Stadtentwicklungsamt der Stadt Winnenden gefertigte 

Lageplan vom 10.10.2014 / 08.05.2015 / 08.06.2015 im Maßstab 1 : 5.000. 

 

4. Die Begründung vom 08.05.2015 / 08.06.2015 wird einschließlich des Umweltbe-

richts vom 14.04.2015 zum Bebauungsplan „Schafäcker-Erweiterung“ festgestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Verteiler:   

 
1 x GVV Winnenden 
1 x FNP-Ordner      
 

 















































































































































































































 
Niederschrift über die 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
10. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Aufstellungsbeschluss für die 8. Flächennutzungsplanänderung 
Vorlage: SV/101/2015 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 101/2015 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Ohne Aussprache fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 

 
1. Das Verfahren zur 8. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 
2. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 
die folgenden neuen Darstellungen aufgenommen: 
 
- Zwei Gewerbebauflächen „Schmiede-Erweiterung“  

in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha) 
- Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft (Ausgleichsfläche) 

in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha). 
 

3. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der Stadt 
Winnenden, vom 15.10.2015 im Maßstab 1:5000. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner     



 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Aufstellungsbeschluss für die 8. Flächennutzungsplanänderung 
 
Der gemeinsame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Win-

nenden und der Gemeinde Berglen wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 

29.05.2006 genehmigt. Er ist mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 06.07.2006 wirk-

sam geworden. Im Gebiet des Teilverwaltungsraumes Winnenden hat sich inzwischen der fol-

gende Änderungsbedarf ergeben, der wie folgt begründet wird: 

 

- Zwei Gewerbebauflächen „Schmiede-Erweiterung“  

 in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha) 

- Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft (Ausgleichsfläche) in Win-

nenden-Hertmannsweiler (1,8 ha) 

 

In Winnenden-Hertmannsweiler soll das Gebiet „Schmiede III“ erschlossen werden. Die gewerb-

lichen Bauflächen im gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwal-

tungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen sollen in ihrer Lage, entsprechend dem 

städtebaulichen Entwurf, verändert dargestellt werden. Dabei soll ein flächengleicher Tausch 

zwischen Gewerbebauflächen und landwirtschaftlichen Flächen vorgenommen werden.  

 

Das Gebiet „Schmiede III“ grenzt unmittelbar an die bereits bestehenden Gewerbegebiete 

„Schmiede I" und „Schmiede II“ an. Die verkehrliche Erschließung erfolgt über die Johannes-

Gießer-Straße in der „Schmiede II“ und eine neu herzustellende Stichstraße in nördlicher Rich-

tung. Die Grundstückstiefe der möglichen Gewerbegrundstücke wurde entsprechend der Markt-

nachfrage und der Lage der vorhandenen Hangkante im Gebiet optimiert. Innerhalb des stark 

fallenden Geländes am Gebietsrand soll eine breite Ortsrandeingrünung entstehen. 

 

Das Plangebiet ist im gültigen Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 1 des Baugesetz-

buchs i. V. m. § 1 Abs. 1 Nr. 3 der Baunutzungsverordnung als gewerbliche Baufläche und ge-

mäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) des Baugesetzbuchs als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) darge-

stellt. 

Der Bebauungsplan soll gleichzeitig mit der Änderung des Flächennutzungsplans im Parallel-

verfahren nach § 8 Abs. 3 des Baugesetzbuchs aufgestellt werden. 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/101/2015 621.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



 

Aus den vorstehend genannten Gründen wird gebeten, die Einleitung des Verfahrens für die 8. 

Flächennutzungsplanänderung zu beschließen. 

    
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
4. Das Verfahren zur 8. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 

der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 

5. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen werden 

die folgenden neuen Darstellungen aufgenommen: 

 

- Zwei Gewerbebauflächen „Schmiede-Erweiterung“  

in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha) 

- Fläche für die Landwirtschaft und Fläche für die Landwirtschaft (Ausgleichsfläche) 

in Winnenden-Hertmannsweiler (1,8 ha). 

 

6. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der Stadt 

Winnenden, vom 15.10.2015 im Maßstab 1:5000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:     1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner     
 









 
Niederschrift über die 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwe-
send: 

Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
11. Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplans 

2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Ge-
meinde Berglen in Teilbereichen 
- Aufstellungsbeschluss für die 9. Flächennutzungsplanänderung 
Vorlage: SV/102/2015 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt die Sitzungsvorlage 102/2015 vor. Die Vorlage ist Be-
standteil des Protokolls.   
 
Ohne Aussprache fasst der Gemeinderat den einstimmigen Beschluss: 
 
7. Das Verfahren zur 9. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und 
der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 
8. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird die 
folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 
- Sonderbaufläche "Kreiskrankenhaus" in Winnenden 

(ca. 4,6 ha) 
 
9. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der Stadt 

Winnenden, vom 19.10.2015 im Maßstab 1:5000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner     



 



 
 

 

 
 

Fortschreibung des genehmigten gemeinsamen 
Flächennutzungsplans 2000 - 2015 des 

Gemeindeverwaltungsverbandes Winnenden und der Gemeinde 
Berglen in Teilbereichen 

- Aufstellungsbeschluss für die 9. Flächennutzungsplanänderung 
 
Der gemeinsame Flächennutzungsplan 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands 

Winnenden und der Gemeinde Berglen wurde mit Erlass des Regierungspräsidiums Stuttgart 

vom 29.05.2006 genehmigt. Er ist mit der Bekanntmachung der Genehmigung am 

06.07.2006 wirksam geworden. Im Gebiet des Teilverwaltungsraumes Winnenden hat sich 

inzwischen der folgende Änderungsbedarf ergeben, der wie folgt begründet wird: 

 

Sonderbaufläche "Kreiskrankenhaus" in Winnenden 

 

Die Rems-Murr-Kliniken beabsichtigen auf dem Gelände des Kreiskrankenhauses Winnen-

den weiteren Parkraum für Kraftfahrzeuge zu schaffen, um eine ausreichende Anzahl an 

Stellplätzen für die Patienten, Besucher und Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. 

 

Im westlichen Teilbereich der Grundstücke, Flst.Nr. 7148, 7149, 7150, sollen Mitarbeiter-

stellplätze herstellt werden. Diese werden bereits während der Bauphase für das Parkdeck 

über der heutigen P2-Fläche benötigt. Die neue Parkplatzfläche soll nicht als Provisorium, 

sondern wie die vorhandenen Parkflächen in Pflaster- und Asphaltbauweise hergestellt wer-

den. 

 

Die Parkierungsfläche ist im gültigen Flächennutzungsplan gemäß § 5 Abs. 2 Nr. 9 a) des 

Baugesetzbuchs als Fläche für die Landwirtschaft (Bestand) dargestellt. 

 

Der Bebauungsplan soll gleichzeitig mit der Änderung des Flächennutzungsplans im Paral-

lelverfahren nach § 8 Abs. 3 des Baugesetzbuchs aufgestellt werden. 

 

Aus den vorstehend genannten Gründen wird gebeten, die Einleitung des Verfahrens für die 
9. Flächennutzungsplanänderung zu beschließen. 
    
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/102/2015 621.3 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



10. Das Verfahren zur 9. Änderung des am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flä-

chennutzungsplans 2000 - 2015 des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden 

und der Gemeinde Berglen wird eingeleitet. 

 

11. In den am 29.05.2006 genehmigten gemeinsamen Flächennutzungsplan 2000 - 2015 

des Gemeindeverwaltungsverbands Winnenden und der Gemeinde Berglen wird 

die folgende neue Darstellung aufgenommen: 

 

- Sonderbaufläche "Kreiskrankenhaus" in Winnenden 

(ca. 4,6 ha) 

 

12. Maßgebend ist der Abgrenzungsplan, gefertigt vom Stadtentwicklungsamt der 

Stadt Winnenden, vom 19.10.2015 im Maßstab 1:5000. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler:     1 x GVV Winnenden 
  1 x FNP-Ordner     
 







 



 
Niederschrift über die 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 

 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
12. Betriebsplan des Gemeindewalds Berglen für das Forstwirtschaftsjahr 

2016 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 106/2015 wird verwiesen. Die Vorlage ist Bestandteil des Protokolls. 
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Dem Betriebsplan des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis für das Forstwirtschaftsjahr 2016 
wird zugestimmt.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Landratsamt Geschäftsbereich Forst      
 



 
 

 

 
 

Betriebsplan des Gemeindewalds Berglen für das 
Forstwirtschaftsjahr 2016 

 
Nach § 51 Abs. 1 Landeswaldgesetz ist von der unteren Forstbehörde jährlich ein Betriebsplan 

für den Kommunalwald aufzustellen. Der Geschäftsbereich Forst des Landratsamtes hat daher 

mit Schreiben vom 25.11.2015 der Gemeinde den Betriebsplan des Gemeindewalds für das 

kommende Forstwirtschaftsjahr 2016 vorgelegt (siehe Anlage), um die Beschlussfassung hier-

über gemäß § 51 Abs. 2 Landeswaldgesetz herbeizuführen. 

 

Die Summe der Einnahmen im Forstwirtschaftsjahr 2016 werden mit 286.000,00 € veran-

schlagt. Die voraussichtlichen Ausgaben belaufen sich auf 165.500,00 €.  

 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Dem Betriebsplan des Landratsamtes Rems-Murr-Kreis für das Forstwirtschaftsjahr 2016 
wird zugestimmt.   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Landratsamt Geschäftsbereich Forst      
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/106/2015 855.11 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 















Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
13. Entschädigung der Wahlhelfer bei der Landtagswahl am 13. März 2016 

 
   

    
Auf die Sitzungsvorlage 97/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Der Vorsitzende geht kurz auf die Thematik ein.  
 
Bei 18 Ja-Stimmen und einer Enthaltung fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden bei der Landtagswahl am 13. März 2016 nach 
der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Hauptamt      
 



 
 

 

 
 

Entschädigung der Wahlhelfer bei der Landtagswahl am 13. März 2016 
 
Am 13. März 2016 findet die Wahl zum 16. Landtag von Baden-Württemberg statt. Die organi-

satorische Durchführung der Wahl bedarf der Mitwirkung zahlreicher ehrenamtlich tätiger Bür-

gerinnen und Bürger. In der Gemeinde Berglen werden insgesamt 60 Wahlhelferinnen und 

Wahlhelfer eingesetzt. 

 

Nach der Landeswahlordnung kann den Mitgliedern der Wahlvorstände für die Tätigkeit am 

Wahltag ein Zehrgeld in Höhe von 21,00 Euro gewährt werden.  

Es ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass die Gemeinden eine höhere Entschädigung zahlen, 

z.B. nach der örtlichen Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Höchstsatz 

in Berglen 52,00 Euro / Tag). Solche erhöhte Entschädigungen für Mitglieder der Wahlorgane 

sind jedoch im Rahmen der Wahlkostenerstattung nach § 56 Landtagswahlgesetz (LWG) nicht 

erstattungsfähig. Die Mehrkosten (max. 1.860 Euro) sind von der Gemeinde Berglen zu tragen. 

 

Da es immer schwieriger wird, Bürgerinnen und Bürger für diese ehrenamtliche Tätigkeit zu 
gewinnen und der Einsatz der Helfer entsprechend honoriert werden sollte, wird seitens der 
Gemeindeverwaltung vorgeschlagen, wie bei den vergangenen Wahlen eine höhere Entschädi-
gung nach der örtlichen Satzung zu bezahlen. 
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer werden bei der Landtagswahl am 13. März 2016 nach 

der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit entschädigt.  

  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Hauptamt      
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/097/2015 062.21 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
14. Neuvergabe der Amtsblattproduktion und Kündigung der bestehenden 

Vereinbarung 
 

   

    
Anhand der Sitzungsvorlage 107/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, erläutert der Vorsit-
zende den Sachverhalt.  
Ergänzend weist er darauf hin, dass von Seiten der Gemeinde gewünscht wird, das Mitteilungs-
blatt online über eine App abzurufen. Von Seiten der Druckerei Grübel gibt es hierzu bereits 
Überlegungen. Die Entwicklungskosten für die App sind jedoch nicht im Angebot enthalten. 
 
Auf Nachfrage von Gemeinderat Moser teilt der Vorsitzende mit, dass die Vereine dieselben 
Möglichkeiten wie seither haben. 
 
Gemeinderat Klenk befürwortet den Wechsel. Die Neuvergabe an die Firma Grübel ist vom Preis 
her überschaubar und wäre nahezu kostenfrei, wenn es gelingen könnte, vier Anzeigeseiten zu 
akquirieren. 
 
Gemeinderat Haller vermutet, dass das Anzeigenvolumen vergrößert werden könnte, wenn eine 
Vollverteilung und damit ein Erreichen der gesamten Bevölkerung stattfinden kann.    
 
Der Gemeinderat fasst den einstimmigen Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Vereinbarung mit der Firma Würth Medien GmbH & 
Co. KG fristgerecht zum 30.06.2016 zu kündigen und das Angebot der Druckerei Grübel 
vom 30.11.2015 anzunehmen. Die neue Vereinbarung soll mit einem Beginn zum 
01.07.2016 abgeschlossen werden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Bürgermeister 
  1 x Hauptamt     
 



 
 

 

 
 

Neuvergabe der Amtsblattproduktion und Kündigung der 
bestehenden Vereinbarung 

 
Seit dem 01.05.2006 besteht zwischen der Gemeinde Berglen und der Würth Medien GmbH & 
Co. KG eine Vereinbarung über die Produktion des Amtsblattes der Gemeinde Berglen.  
 
Der Bezugspreis für das Amtsblatt betrug zuletzt 24,00 Euro im Jahr. Der Würth Verlag kündigte 
inzwischen an, dass der jährliche Preis ab dem 01.01.2016 um 4,00 Euro auf 28,00 Euro erhöht 
wird. Dies wird insbesondere mit steigenden Kosten durch das Mindestlohngesetz begründet. 
Aus der Bevölkerung wurde bei der im Jahr 2013 durchgeführte Bürgerumfrage zur Öffentlich-
keitsarbeit mehrmals der Wunsch nach einem kostenfreien Amtsblatt geäußert.  
 
In den letzten Monaten hat sich die Gestaltung des Amtsblattes sowohl auf der Titelseite, als 
auch im Innenteil, deutlich verschlechtert. Bei jeder Ausgabe müssen Korrekturen und Nachar-
beiten vorgenommen werden. Der Aufwand für die Gemeindeverwaltung hat sich dadurch stark 
erhöht. Eine weitere Zusammenarbeit mit dem Würth-Verlag wird aus Sicht der Gemeindever-
waltung deshalb nicht mehr angestrebt. 
 
Im Oktober 2015 fand zwischen den Geschäftsführern der Druckerei Grübel, Herrn Gustav 
Stürner und Herrn Wolfgang Veicht, sowie der Gemeindeverwaltung ein unverbindliches Ge-
spräch bezüglich einer möglichen Neuvergabe der Amtsblattproduktion statt.  
 
Die Druckerei Grübel produziert bereits seit mehreren Jahren die Mitteilungsblätter von Waiblin-
gens Teilort Beinstein, der Gemeinde Kernen im Remstal und der Stadt Weinstadt. In allen Or-
ten findet eine für die Bürgerschaft kostenlose Vollverteilung statt. Zudem arbeitet die Druckerei 
auch an einer digitalen Lösung für die Mitteilungsblätter. Dadurch soll es möglich sein, ein Mit-
teilungsblatt als E-Paper abzurufen.  
 
Bisher entstehen der Gemeinde für die Amtsblattproduktion nur Kosten, wenn das Jahresvolu-
men an Seitenkontingent überschritten wird. Bei einer Vollverteilung müsste die Gemeinde je-
doch ggf. einen höheren finanziellen Anteil übernehmen, da keine Abonnementgebühren erho-
ben werden.  
 
Am 30. November 2015 hat die Druckerei Grübel ein Angebot (s. Anlage) für die Produktion des 
Amtsblattes mit Vollverteilung erstellt. Das Ausfallrisiko für die Gemeinde Berglen würde 
350,00 Euro (netto) pro Ausgabe (jährlich 16.800,00 Euro) betragen. Bei der Berechnung wird 
ein Mindestanzeigenaufkommen von über drei vollen Seiten pro Ausgabe von Seiten der Dru-
ckerei Grübel auf eigenes finanzielle Risiko zugesichert. Werden mehr Anzeigen generiert, wirkt 
sich dies mindernd auf das Ausfallrisiko der Gemeinde aus. Sollten durchschnittlich vier Anzei-
genseiten oder mehr akquiriert werden können, hätte die Gemeinde Berglen, trotz kostenloser 
Vollverteilung für die gesamte Bürgerschaft, wie bisher nur Kosten im Falle einer Überschrei-
tung des Jahreskontingentes zu übernehmen. Die Mittel für das maximale Ausfallrisiko sind im 
Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 berücksichtigt. 
 
Im Hinblick auf die anstehende Preiserhöhung für die Abonnenten und aufgrund des in den letz-
ten Monaten entstandenen Mehraufwands durch Nacharbeiten wird von Seiten der Gemeinde-
verwaltung empfohlen, die bisherige Vereinbarung über die Produktion des Amtsblattes mit der 
Würth Medien GmbH & Co. KG zu kündigen und das Angebot der Druckerei Grübel vom 
30.11.2015 anzunehmen.  
 
Vom Redaktionssystem stehen für die Gemeindeverwaltung und die Vereine bzw. Organisatio-

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/107/2015 047.12 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



nen im Falle eines Wechsels keine größeren Umstellungen an, da die Produktionsabfolge mit 
dem bisherigen System vergleichbar ist. 
 
Die Kündigungsfrist für die bestehende Vereinbarung beträgt sechs Monate zum Monatsende 
und könnte damit zum 30.06.2016 gekündigt werden.  
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Die Verwaltung wird ermächtigt, die Vereinbarung mit der Firma Würth Medien GmbH & 
Co. KG fristgerecht zum 30.06.2016 zu kündigen und das Angebot der Druckerei Grübel 
vom 30.11.2015 anzunehmen. Die neue Vereinbarung soll mit einem Beginn zum 
01.07.2016 abgeschlossen werden.   
 
 
Verteiler:   

 
1 x Bürgermeister 
1 x Hauptamt     
 

 







Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
15. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in 

Berglen (Hundesteuersatzung)  
- Erhöhung der Hundesteuer 
 

   

    
Auf die Sitzungsvorlage 115/2015, die Bestandteil des Protokolls ist, wird verwiesen.  
 
Bürgermeister Friedrich erläutert die Thematik anhand der Sitzungsvorlage und weist in diesem 
Zusammenhang noch auf eine redaktionelle Änderung hin. 
§ 5 Abs. 1 der Hundesteuersatzung lautet folgendermaßen: ….. Abweichend von Satz 1 beträgt 
der Steuersatz gem. Abs. 3 für das Halten eines Kampfhundes 600,00 €. …….. 
 
Gemeinderätin Jooß verweist auf die von der SPD-offene Liste bereits in der VFA-Sitzung for-
mulierten Vorbehalte gegen eine Erhöhung in dieser Form. Einer grundsätzlichen Erhöhung wird 
zugestimmt, diese sollte sich jedoch in einem angemessenen Rahmen befinden. 
Sie betont, dass in der Vergangenheit keine Steuer- bzw. Gebührenerhöhungen mit 25 % vor-
genommen wurden. Die SPD-offene Liste stellt deshalb den Antrag, die Hundesteuer in einem 
ersten Schritt zum 01.01.2016 auf 108 € zu erhöhen. Eine weitere Erhöhung könnte dann zum 
01.01.2018 auf 120 € vorgenommen werden.  
 
Der Vorsitzende pflichtet seiner Vorrednerin bei, dass die prozentuale Erhöhung ziemlich hoch 
erscheint, heruntergerechnet sind es aber nur zwei Euro pro Monat. Der Steuersatz ist im Rah-
men, dies zeigt auch der Vergleich mit den Nachbarkommunen. Zudem gibt es mit den Hunde-
kotmülleimern eine Gegenleistung.  
 
Gemeinderat Geck stellt den Antrag, dem Mehrheitsvotum der Verwaltungs- und Finanzaus-
schuss-Sitzung zu folgen. 
 
Gemeinderat Klenk verweist auf die fraktionsinterne Beratung. Die letzte Steuererhöhung zum 
01.01.2013 wurde mit den Kosten für die Aufstellung der Hundekotstationen begründet.  
 
Gemeinderat Walter pflichtet den Aussagen bei. In einer Bürgerfragestunde wurde angefragt, für 
was die Mehreinnahmen bei der letzten Erhöhung eingesetzt werden. Die Verwaltung hatte aus-
gesagt, dass geplant sei, Hundekotstationen aufzustellen.  
 
Anschließend wird über den in der Sache weitergehenden Antrag abgestimmt.    
 
 



Mit 12 Ja-Stimmen und 7 Nein-Stimmen fasst der Gemeinderat folgenden Beschluss: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung 
der Hundesteuer in Berglen, wie in Anlage 1 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei     
 



 
 

 

 
 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung der 
Hundesteuer in Berglen (Hundesteuersatzung)  

- Erhöhung der Hundesteuer 
 

In seiner Sitzung vom 07.02.2012 hat der Gemeinderat die aktuell gültige Satzung über 
die Erhebung der Hundesteuer in Berglen beschlossen. Seither ist die Anzahl der ge-
meldeten Hunde von seinerzeit 363 auf aktuell 416 gestiegen. 
 
Davon entfallen 363 Hunde als sogenannte „Ersthunde“ auf einen Steuersatz in Höhe 
von 96 €. Die weiteren verteilen sich auf 35 „Zweithunde“ mit einem Steuersatz in Höhe 
von 192 €, drei Kampfhunde mit einem Steuersatz in Höhe von 360 €, sowie 15 Hunde, 
die von der Hundesteuer befreit sind. Befreiungen erhalten Hunde, die ausschließlich 
zur Erzielung von Einnahmen dienen, Rettungshunde sowie Hunde, die ausschließlich 
dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfsbedürftiger Personen dienen. 
 
In der Satzungsänderung wird ferner vorgeschlagen, dass künftig Hunde, die nicht aus-
schließlich zur Einnahmeerzielung gehalten werden, künftig mit einem Hundesteuersatz 
in Höhe von 50 % des regulären Steuersatzes besteuert werden. Dies gilt jedoch nicht 
für Hunde, die unter die Regelungen für Kampfhunde fallen.  
 
Durch die seit 2013 zahlreich aufgestellten Hundekotmülleimer mit Hundekotmüllbeu-
teln, derzeit 25 Stück im gesamten Gemeindegebiet, entstanden der Gemeinde für Lee-
rung, Entsorgung, Reparaturen und Müllbeutel im Jahr 2014 Kosten in Höhe von ca. 
9.200 €. Da beabsichtigt ist weitere Mülleimer aufzustellen, werden die jährlichen Kos-
ten hierfür in den kommenden Jahren weiter ansteigen. Die Kosten pro Jahr und Hund 
belaufen sich für das Jahr 2014 auf ca. 22 €. Eine Aufstellung der Kosten ist in Anlage 3 
dargestellt. 
Zu erwähnen ist auch, dass im Gegensatz zu Gebühren bei Steuern keine konkrete 
Gegenleistung erfolgen muss. Steuern dienen immer als Gesamtdeckungsmittel und 
sind nicht zweckgebunden. 
 
Die Verwaltung empfiehlt aus diesem Grund eine Erhöhung des aktuellen Steuersatzes 
von 96 € auf 120 € und für Kampfhunde auf den jeweils fünffachen Steuersatz, d.h. von 
360 € auf künftig 600 €. Gerade bei der Haltung von Kampfhunden soll die Lenkungs-
wirkung der Hundesteuer stärker betont werden.  
 
Die jährlichen Mehreinnahmen belaufen sich auf ca. 12.000 €. Jede zusätzliche Erhö-
hung bzw. Minderung des Steuersatzes um 12 €/Hund/Jahr verursacht Mehr- oder We-
nigereinnahmen in Höhe von ca. 6.000 €. 
 
Eine Aufstellung zur Höhe der Hundesteuer bei umliegenden Kommunen ist in Anlage 2 
dargestellt. 
 
Der TOP wird in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 08.12.2015 
vorberaten.  
 
  

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/115/2015  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 

Der Gemeinderat beschließt die Satzung zur Änderung der Satzung über die Er-
hebung der Hundesteuer in Berglen, wie in Anlage 1 dargestellt.  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei     
 

 



Gemeinde Berglen 
Rems-Murr-Kreis 

 
 

Satzung zur Änderung der  
Satzung über die Erhebung der Hundesteuer in Berglen  

(Hundesteuersatzung) 

 

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 
Abs. 2 und 9 Abs. 3 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat der Gemeinde Berglen am _________ folgende Satzung zur Änderung der Sat-
zung vom 07. Februar 2012 beschlossen: 

§ 1  

§ 5 Steuersatz erhält folgende Fassung: 

 (1)  Die Steuer beträgt im Kalenderjahr für jeden Hund 120,00 €. Für das Halten eines Kampf-
hundes gem. Abs. 3 beträgt der Steuersatz abweichend von Satz 1 600,00 €. Beginnt oder 
endet die Steuerpflicht im Laufe des Kalenderjahres, beträgt die Steuer den der Dauer der 
Steuerpflicht entsprechenden Bruchteil der Jahressteuer. 

(2)  Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich der nach Abs. 1 
geltende Steuersatz für den zweiten und jeden weiteren Hund auf 240,00 €, für den zweiten 
und jeden weiteren Kampfhund auf 1.200,00 €. Werden neben Kampfhunden oder neben 
im Zwinger (§ 7) gehaltenen Hunden noch andere Hunde gehalten, so gelten diese als 
"weitere Hunde". Steuerfreie Hunde (§ 6) sowie Hunde in einem Zwinger (§ 7) bleiben hier-
bei außer Betracht. 

(3)  Kampfhunde sind solche Hunde, die aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, 
dass durch sie eine Gefahr für Leben und Gesundheit von Menschen und Tieren besteht. 
Kampfhunde im Sinne dieser Vorschrift sind insbesondere Bullterrier, Pit Bull Terrier, Ame-
rican Staffordshire Terrier sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hun-
den sowie Bullmastiff, Mastino Napolitano, Fila Brasileiro, Bordeaux-Dogge, Mastin Espa-
nol, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Mastiff und Tosa Inu. 

(4)  Die Zwingersteuer für Zwinger im Sinne von § 7 Abs. 1 beträgt das Zweifache des Steuer-
satzes nach Abs. 1 Satz 1. Werden in dem Zwinger mehr als 5 Hunde gehalten, so erhöht 
sich die Steuer für jeweils bis zu 5 weitere Hunde um die Zwingersteuer nach Satz 1. 

§ 2 

§ 6 Steuerbefreiung erhält folgende Fassung: 

Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1.  Hunden, die ausschließlich dem Schutz und der Hilfe blinder, tauber oder sonst hilfsbedürf-
tiger Personen dienen. Sonst hilfsbedürftig nach Satz 1 sind Personen, die einen Schwer-
behindertenausweis mit den Merkzeichen "B", "BL", "aG" oder "H" besitzen, 

2.  Hunden, die die Prüfung für Rettungshunde oder die Wiederholungsprüfung mit Erfolg ab-
gelegt haben und für den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen. 

3. Werden Hunde, sowohl für die Erzielung von Einnahmen (§ 1 Abs. 2) als auch für persönli-
che Zwecke gehalten, so ermäßigen sich die Steuersätze nach § 5  Abs. 1 um 50 %.  

  



4. Hunde, die ausschließlich der Erzielung von Einnahmen dienen, bleiben bei der Berech-
nung der Anzahl der Hunde außer Betracht. 

5. Für Kampfhunde i. S. von § 5 Abs. 3 wird keine Steuerbefreiung gewährt. 

§ 3 

Diese Satzungsänderung tritt am 01.Januar 2016 in Kraft. Gleichzeitig treten die seitherigen 
Regelungen außer Kraft. 

 

Hinweis:  
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit 
der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die 
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. 
 
 
Berglen, _______ 
 
 
 
Maximilian Friedrich 
Bürgermeister 

 







Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
 
16. Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haus-

haltsjahr 2016 und des Wirtschaftsplans des Wasserwerks Berglen für das 
Wirtschaftsjahr 2016 
 

   

    
Zu diesem Tagesordnungspunkt liegen die Sitzungsvorlage 110/2015 und zwei Tischvorlagen 
vor, die Bestandteile des Protokolls sind. 
 
Der Vorsitzende geht zunächst auf den von der SPD-offene Liste Berglen gestellten und vom 
Verwaltungs- und Finanzausschuss befürworteten Antrag zur Einstellung eines Stellenanteils für 
die Koordination der Arbeit mit Flüchtlingen ein.  
Die Verwaltung ist nach wie vor der Auffassung, dass der Stellenanteil nicht benötigt wird, da die 
Arbeiten zur Betreuung der Flüchtlinge von Frau Boschatzke wahrgenommen werden. Frau 
Boschatzke ist die zentrale Ansprechpartnerin was die Koordination des Netzwerks und die ord-
nungsrechtliche Seite anbelangt. Es wurden bereits intern Umstrukturierungen der Aufgabenfel-
der zwischen Ordnungsamt und Hauptamt vorgenommen, damit sich Frau Boschatzke ganz 
dieser arbeits- und zeitintensiven Aufgabe widmen kann. Zusätzlich wurde vom Verwaltungs- 
und Finanzausschuss ein „Bufdi“ befürwortet. Aufgrund der Arbeitsmarktlage wird es im Übrigen 
sehr schwierig werden, entsprechendes Fachpersonal für eine 20%ige dienstliche Inanspruch-
nahme zu finden.  
 
Gemeinderätin Jooß betont, dass sie die Arbeit von Frau Boschatzke sehr schätzt. Auch das 
Netzwerk leistet sehr gute Arbeit. Der Antrag der SPD-offene Liste Berglen zielt auf eine Art 
„Flüchtlingsfachberatung“ ab. Diese Person beschäftigt sich beispielsweise mit der Koordination, 
wer welche Aufgaben wahrnimmt und wer welche Kompetenzen hat. Da im nächsten Jahr weite-
re Flüchtlingen zu erwarten sind, wird die Gemeinde noch mehr gefordert sein. Eine Beratung 
mit Blick von außen ist daher erforderlich.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Gemeinde Berglen ins Landesförderprogramm ge-
kommen ist. Hier gibt es eine Fachberatung und beim Landkreis einen Ehrenamtskoordinator. 
Des Weiteren liegt diese Aufgabe zur Unterbringung in einer Gemeinschaftsunterkunft nicht im 
Zuständigkeitsbereich der Gemeinde. Der Vorsitzende sieht es deshalb nach wie vor nicht als 
originäre Aufgabe der Gemeinde, hier in Vorleistung zu gehen und eigenes Personal zu stellen. 
Bei den aktuellen Rahmenbedingungen wird von Seiten der Verwaltung kein Bedarf gesehen.  
 
Gemeinderat Scherhaufer sieht keinen Nachteil darin, die 20%-Stelle im Stellenplan aufzuneh-
men. Bei Bedarf könnte sie dann besetzt werden.  



 
Der Vorsitzende ist der Auffassung, dass das Land in der Pflicht ist für eine ausreichende perso-
nelle Ausstattung zu sorgen, die nach einem anerkannten Schlüssel festgesetzt wird. Die dar-
über hinausgehenden Kosten werden nicht erstattet. Dies würde bedeuten, dass die Gemeinde 
für die durch die 20%-Stelle entstehenden Personalkosten selbst aufkommen müsste.  
 
Gemeinderat Moser ist der Meinung, dass der Beratungsaufwand bei den Kindergärten, Schulen 
etc. weiter zunehmen wird. Aus diesem Grund sollte man die Stelle im Vorgriff in den Haushalts-
plan aufnehmen, wie bzw. zu welchem Zeitpunkt sie dann besetzt wird, ist eine andere Sache. 
 
Gemeinderat Geck bemängelt, dass keine konkrete Stellenbeschreibung vorliegt. Außerdem 
fehlt eine Befristung der Stelle. Er sieht die Sache jedoch ähnlich wie der Vorsitzende. Auch er 
sieht keine Notwendigkeit für die Einstellung einer 20%-Stelle im Stellenplan. Der Gemeinde 
dürfen keine zusätzlichen Kosten aufgebürdet werden, musste sie doch bereits für den Land-
kreis eine Gemeinschaftsunterkunft stellen.  
 
Gemeinderätin Aigner ist der Auffassung, dass man zum jetzigen Zeitpunkt mit einer 20%-Stelle 
nichts auffangen könnte. Mit der Stelle im Bundesfreiwilligendienst ist die Gemeinde sicherlich 
gut aufgestellt. Im Ehrenamt konnten zwischenzeitlich gewisse Dinge (Schule, Deutschunter-
richt) auf den Weg gebracht werden. Sie gibt zu bedenken, dass viele der jetzt in Vorderweiß-
buch untergebrachten Flüchtlinge nach Abschluss ihres Verfahrens und bei einer Duldung be-
stimmt nicht in der Gemeinde Berglen bleiben wollen.  
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Stelle des „Bufdi“ im nächsten Amtsblatt ausge-
schrieben wird mit dem Hinweis, dass ein Führerschein wünschenswert wäre.  
Zur Anfrage von Gemeinderat Haller teilt der Vorsitzende mit, dass vom Landratsamt je 120 
Flüchtlinge eine Vollzeitstelle eines Hausmeisters und eines Mitarbeiters zur Sozialbetreuung 
gestellt wird.  
 
Gemeinderätin Jooß sieht die Gefahr, dass die Gemeinde letzten Endes trotzdem überfordert 
sein wird. Im Moment läuft die Arbeit mit dem Netzwerk sehr gut. Trotzdem müssen Strukturen 
entwickelt werden, um sicherzustellen, dass dies auch in Zukunft so sein wird. Man sollte die 
Entwicklung beobachten und dann ggf. mit der Besetzung der 20%-Stelle nachsteuern.  
 
Nachfolgend wird über den in der Sache weitergehenden Antrag abgestimmt, für die Ko-
ordination der Arbeit mit Flüchtlingen im Stellenplan 2016 einen zusätzlichen Stellenanteil 
von 20% in der Entgeltgruppe 10 TVöD einzustellen. Im Falle der Zustimmung muss mit 
Mehraufwendungen von rund 15.000 € pro Jahr gerechnet werden. 
 
Dieser Antrag wird bei 6 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der Haushalt im Verwaltungs- und Finanzausschuss am 
08.12.2015 vorberaten wurde. Der Ausschuss hat dem Gemeinderat einstimmig empfohlen, die-
sen in der vorliegenden Form heute zu verabschieden. 
 
Nachfolgend stellt Kämmerer Schreiber den Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2016 vor. Fragen 
der Gemeinderäte werden vom Vorsitzenden bzw. vom Kämmerer umgehend beantwortet.  
 
Angesichts der steigenden Personalkosten bittet Gemeinderat Tottmann die Verwaltung darum, 
bei künftigen Stellen Augenmaß zu bewahren und den Bedarf genau abzuwägen, da jede Mehr-
ausgabe zu Lasten des Steuerzahlers geht.   
 
Anschließend erläutert Kämmerer Schreiber ausführlich den Wirtschaftsplan des Wasserwerks 
und stellt die investiven Maßnahmen des Vermögensplans vor. Gegenüber dem Haushaltsplan-
entwurf kommt es zu einer Kostenverschiebung um 170.000 €, die im Jahr 2016 neu veran-
schlagt werden müssen. Die Hintergründe wurden den Mitgliedern des Verwaltungs- und Fi-



nanzausschusses bereits erläutert und sind in der Tischvorlage ausführlich dargelegt. In der 
Konsequenz hat sich die Darlehensaufnahme ebenfalls um diesen Betrag erhöht.   
 
Bürgermeister Friedrich dankt abschließend dem Kämmerer, dessen Stellvertreter sowie den 
Mitarbeiterinnen der Kämmerei für die geleistete Arbeit und das frühzeitige Aufstellen des Haus-
haltsplanentwurfs.  
 
Der Gemeinderat fasst nachfolgend den einstimmigen Beschluss: 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit   

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 
  davon  im Verwaltungshaushalt 
   im Vermögenshaushalt 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
 (Kreditermächtigung) von 0 €; 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 €. 
 

§ 2 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 €. 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf  350 v.H.  
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  350 v.H.  
 der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H. 
 der Steuermessbeträge. 
 
 
 

 
§ 4 

 
Nachrichtlich: 
Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen umfasst  
  Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
  davon  im Erfolgsplan  
   im Vermögensplan 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei 
  1 x Landratsamt (über Kämmerei)      
 

23.044.800 € , 

14.312.500 € , 
8.732.300 € ; 

 
 

2.367.900 €  
818.100 € 

1.549.800 € 
 



 
 

 

 
 

Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2016 und des Wirtschaftsplans des Wasserwerks 

Berglen für das Wirtschaftsjahr 2016 
 
Der Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA) wird am 08.12.2015 den Haushaltsplanentwurf 
für das Jahr 2016 beraten. Sollten hierbei noch Änderungen erfolgen, werden diese in einer 
Tischvorlage zusammengefasst. 
 
In der Anlage werden nochmals die „Eckpunkte“ des Haushalts dargestellt. 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit   

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 
  davon  im Verwaltungshaushalt 
   im Vermögenshaushalt 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
 (Kreditermächtigung) von 0 €; 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 €. 
 

§ 2 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 €. 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf  350 v.H.  
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  350 v.H.  
 der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H. 
 der Steuermessbeträge. 
 
 
 

 
§ 4 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/110/2015 902.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 

23.044.800 € , 

14.312.500 € , 

8.732.300 € ; 
 

 



Nachrichtlich: 
Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen umfasst  
  Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
  davon  im Erfolgsplan  
   im Vermögensplan 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Landratsamt (über Kämmerei)      
 

 

2.197.900 €  

818.100 € 
1.379.800 € 

 





































 
 

 

 
 

 
Tischvorlage Verabschiedung der Haushaltssatzung mit 

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 und des Wirtschaftsplans 
des Wasserwerks Berglen für das Wirtschaftsjahr 2016 

 
 
Nachdem bei der Baustellenbesprechung zur Wasserleitungsverlegung vom Hochbehälter Gal-
genberg bis nach Ödernhardt am 08.12.2015 festgestellt werden musste, dass aufgrund der 
schwierigen Bodenverhältnisse die Baumaßnahme dieses Jahr nicht abgeschlossen werden 
kann, müssen die Kosten für die noch ausstehende Leitungsverlegung im Wirtschaftsplan 2016 
berücksichtigt werden. Die Bildung von Haushaltsresten ist im Wirtschaftsplan des Wasser-
werks nicht möglich.  
 
Dadurch erhöht sich der Planansatz bei der Baumaßnahme „3907-957089.001 Sanierung Lei-
tungstrasse HB Galgenberg – Bretzenacker“ von 485.000,00 € auf 655.000,00 €. 
 
Zur Finanzierung erhöht sich die Darlehensaufnahme entsprechend von 970.000,00 € auf 
1.140.000,00 €. 
 
Folglich verändert sich das Volumen des Vermögenshaushaltes von 1.379.800,00 € auf jetzt 
1.549.800,00 €. 
 
Das neue Gesamtvolumen des Wirtschaftsplans 2016 für das Wasserwerk beträgt 2.367.900,00 
€. 
  
 

 

Vorlage für die Sitzung Tischvorlage zur  
Sitzungsvorlage 

Az.: 

Gemeinderat SV/110/2015 902.41 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 
 
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 
2000 (GBl. S. 581) hat der Gemeinderat am 15. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2016 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit   

1. den Einnahmen und Ausgaben von je 
  davon  im Verwaltungshaushalt 
   im Vermögenshaushalt 

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen  
 für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  
 (Kreditermächtigung) von 0 €; 

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung von 0 €. 
 

§ 2 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 €. 
 

§ 3 
 
Die Hebesätze werden festgesetzt 

1. für die Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf  350 v.H.  
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  350 v.H.  
 der Steuermessbeträge; 

2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H. 
 der Steuermessbeträge. 

 
§ 4 

 
Nachrichtlich: 
Der Wirtschaftsplan des Wasserwerks Berglen umfasst  
  Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je 
  davon  im Erfolgsplan  
   im Vermögensplan 
 
 
 
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei 
1 x Landratsamt (über Kämmerei)      
 

23.044.800 € , 

14.312.500 € , 

8.732.300 € ; 
 

 

2.367.900 €  

818.100 € 
1.549.800 € 

 







Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
17. Teilnahme an der 15. Bündelausschreibung für den kommunalen Strom-

bedarf 2017 - 2018 
 

   

    
Der Vorsitzende erläutert den Sachverhalt anhand der Sitzungsvorlage 111/2015.  
 
Gemeinderätin Jooß betont, dass die SPD-offene Liste die Teilnahme an der Bündelausschrei-
bung für den kommunalen Strombedarf grundsätzlich befürwortet. Von der Außenwirkung wird 
jedoch der Verzicht auf die Ausschreibung von Ökostrom nicht gut ankommen. 
 
Kämmerer Schreiber informiert, dass die Gemeinde vorher eine verbindliche Aussage treffen 
muss, ob Ökostrom verwendet werden soll oder nicht. Die genaue Strommenge muss ausge-
schrieben werden, damit das Ausschreibungsergebnis verbindlich ist.  
 
Gemeinderat Geck weist darauf hin, dass der Verzicht auf Ökostrom nicht damit zu tun hat, wo-
her der Endkunde letztlich seinen Strom bezieht.   
 
Nachfolgend fasst der Gemeinderat mit 17 Ja-Stimmen und 2 Nein-Stimmen den Be-
schluss: 
 
1. Der Gemeinderat beschließt die Teilnahme der Gemeinde Berglen an der 15. Bündel-

ausschreibung für den kommunalen Strombedarf 2017 – 2018 der Gt-service Dienst-
leistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg. Damit verbunden 
ist die Bevollmächtigung der Gt-service den Zuschlag entsprechend der Entschei-
dung des Aufsichtsrates der Gt-service zu erteilen. 
 

2. Der Gemeinderat beschließt auf die Ausschreibung von Ökostrom zu verzichten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Kämmerei      
 



 
 

 

 
 

Teilnahme an der 15. Bündelausschreibung für den kommunalen 
Strombedarf 2017 - 2018 

 
Im Jahr 2013 nahm die Gemeinde Berglen an der 12. Bündelausschreibung für den kommuna-
len Strombedarf 2014 – 2015 teil. Der daraus resultierende Stromlieferungsvertrag wurde um 
ein weiteres Jahr bis zum 31.12.2016 verlängert. 
 
Mit E-Mail vom 22.10.2015 wurde die Verwaltung über die nun folgende 15. Bündelausschrei-
bung informiert. Diese sieht eine erste Vertragslaufzeit vom 01.01.2017 – 31.12.2018 vor. An-
schließend ist jeweils eine einjährige Vertragsverlängerung möglich. Der Vertrag endet spätes-
tens nach einer Gesamtlaufzeit von fünf Jahren. 
 
Da im Zuge der Bündelausschreibung deutlich bessere Konditionen als bei einer alleinigen 
Ausschreibung zu erwarten sind, erscheint eine Teilnahme der Gemeinde Berglen wirtschaftlich 
sinnvoll. 
 
Im Zuge der 15. Bündelausschreibung besteht die Möglichkeit, die Stromversorgung durch 
Ökostrom auszuschreiben. Im Hinblick auf den höheren Strompreis empfiehlt die Verwaltung 
auf die Ausschreibung von Ökostrom zu verzichten. 
 
Mit der Teilnahme am Verfahren wird die Gt-service bevollmächtigt, den Zuschlag entsprechend 
der Entscheidung des Aufsichtsrates der Gt-service zu erteilen. 
 
Die Zuschlagserteilung auf das wirtschaftlichste Angebot durch die Gt-service ist für die Teil-
nehmer verbindlich und verpflichtet zur Stromabnahme bei dem erfolgreichen Bieter. 
  
Für die Teilnahme an der 15. Bündelausschreibung für den kommunalen Strombedarf 2017 – 
2018 entstehen Kosten in Höhe von ca. 1.900,00 € brutto (96 Abnahmestellen x 16,50 € je Ab-
nahmestelle (netto)). 
 
 
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
3. Der Gemeinderat beschließt die Teilnahme der Gemeinde Berglen an der 15. Bündel-

ausschreibung für den kommunalen Strombedarf 2017 – 2018 der Gt-service Dienst-
leistungsgesellschaft mbH des Gemeindetags Baden-Württemberg. Damit verbunden 
ist die Bevollmächtigung der Gt-service den Zuschlag entsprechend der Entschei-
dung des Aufsichtsrates der Gt-service zu erteilen. 
 

4. Der Gemeinderat beschließt auf die Ausschreibung von Ökostrom zu verzichten. 
  
 
 
Verteiler:   

 
1 x Kämmerei      
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/111/2015 811.01 

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 



Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
18. Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2014 für den Abwas-

serbereich der Gemeinde Berglen 
 

   

    
Nachfolgend erläutert der stellvertretende Kämmerer Herr Kisa den Sachverhalt eingehend. Auf 
die Ausführungen in der Sitzungsvorlage 113/2015 wird verwiesen.   
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergeb-
nisses für die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2015 wie in Anlage 1 dargestellt.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1x Kämmerei     
 



 
 

 

 
 

Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses 2014 für den 
Abwasserbereich der Gemeinde Berglen 

 
Mit der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr (rückwirkend zum 01.01.2013) und der 
damit verbundenen Gebührenkalkulation für die Jahre 2013 bis 2015 wurde vom Gemeinderat 
beschlossen, eine kostendeckende Abwassergebühr zu kalkulieren. 
 
Gemäß dem Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg dürfen Gebühren höchstens so 
bemessen werden, dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähi-
gen Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Bei der Gebührenbemessung können die Gesamt-
kosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden. Davon hat der Gemeinderat sei-
nerzeit Gebrauch gemacht und eine dreijährige Gebührenkalkulation beschlossen. Übersteigt 
am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkos-
ten, so sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf  Jahre auszugleichen. Kos-
tenunterdeckungen können ausgeglichen werden.  
 
Aus diesem Grund legt die Verwaltung erstmals eine Abrechnung des gebührenrechtlichen Er-
gebnisses zur Beschlussfassung vor. Das gebührenrechtliche Ergebnis für das Jahr 2014 
schließt insgesamt mit einer Überdeckung in Höhe von 74.755,81 € ab. Diese Überdeckung 
muss spätestens im Jahr 2019 in einer Gebührenkalkulation ausgeglichen werden. Bei Auftei-
lung des Gesamtergebnisses weist die Schmutzwassergebühr eine Unterdeckung in Höhe von 
88.846,72 €, die Niederschlagswassergebühr eine Überdeckung in Höhe von 211.913,24 € auf. 
Auf den Straßenentwässerungskostenanteil entfällt eine Unterdeckung in Höhe von 
48.310,70 €. Die Berechnung ist in Anlage 1 dargestellt. Diese Überdeckung wird voraussicht-
lich in die nächste Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2017 bis 2019 eingestellt und wird sich 
dämpfend auf die künftigen Gebührensätze auswirken.  
   
  

 
B e s c h l u s s v o r s c h l a g : 

 
Der Gemeinderat beschließt die Feststellung des gebührenrechtlichen Ergebnisses für 
die Abwasserbeseitigung für das Jahr 2015 wie in Anlage 1 dargestellt.      
 
 
Verteiler:   

 
1x Kämmerei     
 

 

Vorlage für die Sitzung Sitzungsvorlage Az.: 
Gemeinderat SV/113/2015  

Datum der Sitzung Öffentlichkeitsstatus Beschlussart 
 

15.12.2015 öffentlich Entscheidung 
 
 





Niederschrift über die 
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
der Gemeinde Berglen am 15.12.2015 

 

Anwesend: Bgm. Friedrich und 18 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 19 
Normalzahl: Bgm. Friedrich und 20 Mitglieder, Stimmberechtigte gesamt 21 
Entschuldigt :  

 

 Herr Gemeinderat Dieter Beck  

 Herr Gemeinderat Holger Schade  
 

Unentschuldigt :  
 

  
 
 

Außerdem anwesend: Gemeindeverwaltung: Frau Corinna Sigloch; Herr Attila Kisa; Herr 
Daniel Schreiber; Herr Götz Müller; Herr Reiner Rabenstein 
Presse, Zuhörer 

Schriftführer: Frau Michaela Heidenwag 
  

 
 
19. Beschlussfassung über die Annahme von Spenden    
    
Der Vorsitzende informiert das Gremium über folgende bei der Gemeindeverwaltung eingegan-
genen Spenden: 
 
Dr. Hartmut Stirner    Flüchtlinge (Sachspende)   108,20 €    
Siegfried Schmollinger   Kultur          20,00 €   
Obst- und Gartenbauverein Rohrbronn Kindergarten    100,00 €   
Harald Schenk Teleskopschienen  Flüchtlinge (Sachspende)  202,36 €    
"Spenden aus Eisbrecherfest"  Flüchtlinge     188,22 €   
Michael Buck     Flüchtlinge     250,00 €   
Bärbel Martini     Defi Streich        50,00 €   
Musikvereinfest versch. Spender  Flüchtlinge     143,99 €   
Pia Meyer     Flüchtlinge (Sachspende)     74,01 €  . 
Magdalene Nitsch    Flüchtlinge/Schulbedarf   150,00 €   
KSK WN     Integration für Flüchtlingskinder 500,00 €   
 
Der Vorsitzende dankt den Spendern für deren großartiges Engagement. 
 
 
Der Gemeinderat stimmt der Spendenannahme einstimmig zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verteiler: 1 x Gemeindekasse 
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